
(e) Zivile Polizeiabteilungen, die zum Zwecke der Aufrechterhaltung 
der Ruhe und Ordnung und der Leitung des Wachdienstes nur mit Hand
waffen auszurüsten sind, werden von den Alliierten Vertretern bestimmt.

ARTIKEL III
(a) Alle Militär-, Marine- und Zivilflugzeuge jeder Art und jeder Natio

nalität, die sich in Deutschland wid in von Deutschland besetzten oder 
beherrschten Gebieten und Gewässern befinden, verbleiben bis zur Ertei
lung von weiteren Anweisungen auf dem Boden bzw. auf dem Wasser 
oder an Bord Schiff. Ausgenommen sind die in alliierten Diensten stehen
den Flugzeuge.

(b) Alle deutschen oder von Deutschland beherrschten Flugzeuge, die 
sich auf oder über Gebieten und Gewässern außerhalb des deutschen 
Machtgebietes befinden, haben sich sofort nach Deutschland oder an 
irgendeinen anderen von den Alliierten Vertretern zu ' bestimmenden 
Ort zu begeben.

ARTIKEL IV
(a) Alle deutschen und von Deutschland beherrschten Über- und Unter

wasserkriegsschiffe, Marinehilfsfahrzeuge, Handelsschiffe und sonstige 
Wasserfahrzeuge, wo sie sich zur Zeit der Abgabe dieser Deklaration 
auch immer befinden mögen, sowie alle anderen in deutschen Häfen be
findlichen Handelsschiffe jeder Nationalität, haben in den von den Alliier
ten Vertretern zu bestimmenden Häfen oder Stützpunkten zu verbleiben 
bzw. sich sofort dorthin zu begeben. Die Besatzung der genannten Fahr
zeuge bleiben bis zur Erteilung weiterer Anweisungen an Bord.

(b) Alle Schiffe und sonstigen Wasserfahrzeuge der Vereinten Nationen, 
die zur Zeit der Abgabe dieser Deklaration, gleichgültig, ob der Rechts
titel nach prisengerichtlichen oder sonstigen Verfahren übertragen wor
den ist, zur Verfügung Deutschlands stehen oder von Deutschland be
herrscht sind, begeben sich an die von den Alliierten Vertretern zu be
stimmenden Häfen oder Stützpunkte, und zwar zu den Zeiten, die eben
falls von den Alliierten Vertretern bestimmt werden.

ARTIKEL V
(a) Alle oder jeder einzelne der folgenden Gegenstände im Besitz der 

deutschen Streitkräfte oder unter deutschem ' Befehl oder zur deutschen 
Verfügung sind unversehrt und in gutem Zustand zur Verfügung der 
Alliierten Vertreter zu halten für die Zwecke, zu den Zeiten und an den 
Orten, die von letzteren bestimmt werden: *

(I) alle Waffen, Munition, Sprengstoffe, Kriegsgerät, Kriegsvorräte und 
alle anderen Kriegsmittel sowie sonstiges Kriegsmaterial aller Art;


